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'91!GN- Alt- /ME 

Salzburg, 4.3.1996 

Stellungnahmen zum Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes fiber die Abgeltung von 
Lehr- und Prütungstätigkeiten an Hochschulen (es lag mir der vom Schwarzen Brett des 
Ministeriums via Internet am 1.3.1996 kopierte, mit I/last reYision: 24.02.1996" datierte Entwurf 
vor; It. den "Hochschulpolitischen Informationen" 2/96 vom 26.2.1996 trägt der Entwurf die 
Nwnmer BMWFuK GZ 68I.S8/I-I/B/lON96 vom 26.2.1996; Begutachtungsfrist bis 4.3.1996) 
und zum NoveUellentwurl' zum Gebaltsgesetz 1956 (dieser Entwurf wurde ebenfalls am 1.3.96 
via. Internet vom Schwarzen Brett des BMWFuK kopiert): 

Als Vorsitzender der Studienkommission Sprachwissenschaft der Universität Salzburg 
protestiere ich im Namen der Studienkotnmission schärfstens gegen die in diesen Entwürfen ver
ankerten., zusätzlich zum allgemeinen Sparpaket im öffentlichen Dienst einseitig die Hoch
schullehrer belastenden Maßnahmen und lehne die Entwürfe als gegen den Gleichheitsgrund
satz (im Sinn \'on "vergldchbare Belastungen für alle öffentlich Bediensteten") verstoßend und 
die Qualität der Lehre in Österreichs Universitäten gefährdend ab. Gleichzeitig protestiere 
ich gegen die extrem kurze BegutachtungsCrist. Die "Null-Lohnrunde" fiir den sonstigen 
öffentlichen Dienst, die ja die Universitäten auch trifft, nimmt sich gegenüber dem. was den 
UnivelSitäten zusätzlich im Bereich der Lehre zugemutet wird, nahezu vemachlässigbar aus. 

Insbesondere betrifft die AblehnWlg v.a. die folgenden ftir unsere Studienkommission 
interessanten Punkte: 

A) zum Entwurf zur Ändenmg des BWldesgesetzes über die 
Abgeltung von Lehr- ood Priifungstätigkeiten an Hochschulen 

1) "Remuneration für Lehraufträge" § 2, AbIS. 1: Die Fest1egung der Mindesttei1nehmer
zahl von remunerierten Lehrveranstaltungen auf 15 Studierende ist für kleine Fächer wie die 
Sprachwissenschaft, die auch ihren Studienplan erfUllen müssen, nicht zielführend. Die Sprach· 
wissenschaft bietet als integtative Wissenschaft mit engen Beziehungen zu anderen philologi
schen Wld na~haftlichen Studienrichtungen. eine Reihe von Lehrveranstaltungen an, die 
im Lehrprogramm dieser Studienrichtungen verankert sind. In diesen. Fällen ist eine Mindestzahl 
von 15 Studierenden pro Lehrveranstaltung kein Problem. Bei der AusbildWlg von reinen Fach
studenten, die den Studienplan "Sprachwissenschaft" errullen müssen., kann diese Zahl jedoch 
Wlterschrirten werden. Die Studienkommission Sprachwissenschaft plädiert daher für die 
Beibehahung der derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen. Die Verteilung der Lehraufträge ist 
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ja Sache von vcn;chicdencn Instanzen der Universität (Studienkommission, L-ehrauftraiskorrunis
siull lu."" Studiendekan), und es gibt, was die tinaß7i~lIe Sinnhaftigkelt der Ert.eilwl~ vull 
Lehrauftrigen betrifft, oomit eine im autonomt":Tl Heteich der Universität liegende Kuu.l.!Qllc. Man 
muß dies nicht im Gesetz ~geln. 

DR$ gleiche Argument iSl auch auf § 1 Abs. 1 II.JJzuwcndcn, in deIn es um "unremune
nerte Lehraufträge" tnr emeriti erLe U1Jjvcrsitä~profcsooren, Lehrbeauftragte etc. g~.ht. Die hier 
2ebrochte Mindcsl:tahl von 10 Studenten soll gestrichen werden. 

2) "Remuncration für Lehraufträge" § 2, Abs. 2 lit. 11: Die Keduzierung der RemuneraLiun 
auf 13.002.- ÖS pro Semesterwochensturu:le MieIltet eine de facto Kürzung UJII lUu&iihemd 30% 
(Kürzung um 15% und WegtRIl eier SonderzahlWlgeTI entspn:cllCuu dem 13. und 14. Monats
gehalt) ge.g(':T'lliher dem Ist-Stand. Dies hat zur Fulge, Jaß c::s für die Studien kommission bedeu
tend schwicri2er wird. externe 11l~IJqualifiziertc Wi.s3enxhnftler für Lehrve.ranstalhmgen zu 
2ewinnClI. Dies gilt lll.:sbconderc für Lchrbeauftrugte, die vOll ihrer Re:mllneration auch Ihre 
F'altrtku:slell und :son.stigen Spesen bezahlen müssen. 

B) zwn "Novellenentwurf des Gehaltsgesetzes 1956" 
1) Zu § 53, Abs. 1 (mit <.IcH Erläuterungen): Eine gesetzmäßige oder nlABmäßige 

Regelun2. daß AssbleulcJI sclb&ändige LchrYeronsta}tungen nUT dann anhSllten können. wenn sie 
c..Iä:s Duktorat haben, halte ioh aus der Sicht der Stllriifm~ommission für weni2 sinIlVull. Wir 
haben als InstitutEbedienstete und Lehrbl"smft:ragte exzellent qualifizierte Wi~JJ~haftlcr, die den 
Titel Magister, aber noch nicht. den Titel Doktor erworbcJI lll:luen. Man :1011te nicht auf die 
selbständige T ~hre solcher Leute von vornhen:in ven.ichtcn, zumal die hohen Studentenzahlen 
(im Nonnalfall 30, vgJ. § 53 Abs. 2), die die GC:~tzC3llovelle für eine Mitwirhmg vorsieht, bei 
Kleinlnstitoten nicht c:iruUlsl die "verantwortliche Mitwirkung" diesel' Fll~hlc-riifte zuläßt. 

2) Zu § 53, A~. 6 Ht a-c und § 53 Abs. 8, Iit a-d: Die neuen "Remunerationen" für 
~llitentcn und Dozenten stellen (grob gesprochen) eine Einbuße von ca. 50% gegenüber 
bi3hClTigen retnunenerten Leh~llftriieen dar. I Die StudlenkommissiulJ fürchtet cin deutliche:; 
Absinlcen der Qualit.ät der Lehre durch diese im öITellllkhen Dic;nst wohl einlrullig dastehende 
MIIßnahme. Weiters ergibt sich dun:h diese eklatante Rcdu1... .. tion der Abgeltung eine I':rschwerte 
Mobilität des Minelbau:s, wenn man z.B. Mittelbo.uansehörige von fachveTWandten österrelchl
sehen hl!:iliLuLen zu Lchrveranstaltungen einladen will. 

Aus diesen Griinden lehnt die Studienkomml.o;slon SpOldJwis5CDschaft der Univer
sität Salzburg die Novellen zum "Abieltun2:sKt:~ll." und zum "Gchnltsgesetz" ab und 
fordert die Bundesregierun~ und dtll Nationalrat auf, die einseitig die Lehrt> RTl den 
ÖlOterreichischen Universiltileu belastenden Sparmaßnahmen zuriickzunehmen und die 
Bud~etlOcke vou 300 Millionen durch gerechte Aufteilung 9uf s'lllp. öffentlich Bediensteten 
l.U ~hließen. (\ .,.f D /D ,I 

Mit freundlichen Grüßen '-1j' ~n'f t'..l:M 
Dr. Tholruls Knsch, 

Vorsitzender dcr StudienkQlnmwion Sprachwissenschaft, S~hhlltg 
4.3.1990 

Ergcht gleichzeitig 2Sx per EMS an das Präsidium rle!; Nationalrars 

1 Ein kechenbeispiel: Assistenl, Duktorat," Wochenstunden. Bisher Remune1'l'lfion (Typ 
lit a. nach Abzug der SoLlulversicherung); ÖS 8.331,10 pro MOWlt (7x pro Semester bzw. 
14x pro Jahr). Nach der Novelle oS 4100.- pro Monat [7.050 lC 2 '" 14.100.- (für die er.:;Lell 
beiuel1 Stunden) plU3 7.650.- x :2 (rur die 3. unri 4. Stunde). das ergibt pro ScI1J~tcr ÖS 
29.400.-, aufgeteilt auf 7 Zahlungen I Sernf"'''l~r: öS 4.200.-]. 
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